
Stadt Geestland
Landkreis Cuxhaven

Innenbereichsatzung
Krempel
2. Änderung

Entwurf

Stand 27.08.2018
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Am Moorland

Erweiterungsbereich

Kartengrundlage AK5 © 2011



Aufgrund des § 34 (4) Nrn. 1 u. 3 des Baugesetzbuchs (BauGB) i.V.m. §§ 10 u. 58
des Niedersächsischen Kommunalverwaltungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der
Stadt Geestland diese 2. Änderung als Erweiterung der Innenbereichsatzung „Krem-
pel" beschlossen.

Der Geltungsbereich der 2. Änderung der Innenbereichsatzung „Krempel" umfasst im
Wesentlichen einen Teil des Flurstücks Nr. 24/2 sowie im Weiteren Teile der Flur-
stücke 2/2 u. 2/3. Der Geltungsbereich bzw. Erweiterungsbereich ist in der nachfol-
genden Abbildung gekennzeichnet. 

Präambel

§ 1  Geltungsbereich
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Am Moorland

Erweiterungsbereich

Kartengrundlage AK5                                    © 2011

Maßstab 1 : 2.500
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Bisher wirksamer Bereich der Innenbereichsatzung „Krempel"
Umgrenzung des Geltungsbereiches der IbS „Krempel" vom 27.11.1984 einschließlich der
Erweiterungen der 1. Änderung der IbS Krempel vom 10.06.1996
mit 
Kennzeichnung eines Kartenausschnittes mit dem Bereich mit der 2. Änderung der IbS
Krempel.

Kartengrundlage AK5  © 2011

Maßstab 1 : 10.000
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Begründung

2   Städtebauliche Einbindung

(1) Mit der Einbeziehung des geplanten
Bauplatzes auf dem Flurstück Nr. 24/2 er-
gibt sich auch eine geringfügige Anpas-
sung des weiteren Grenzverlaufes in
nördlicher Richtung. Dort wird das bereits
bebaute Flurstück Nr. 2/3 nunmehr
vollständig und das Flurstück Nr. 2/2
(Weg) teilweise in den Geltungsbereich
der Innenbereichsatzung einbezogen.

(2) Die vorhandene angrenzende Bebau-
ung stellt einen hinreichend konkreten
städtebaulich prägenden Rahmen für eine
ergänzende Bebauung dar. Der unbeplan-
te Innenbereich wird um einzelne Grund-
stücksteile erweitert und bildet mit diesen
Teilen einen abgerundeten Ortsrand. 

Luftfoto mit dem Erweiterungsbereich der 2. IbS-Änderung

1   Planungsanlass / Entwicklungsziele

(1) Mit der 2. Änderung der
Innenbereichsatzung (IbS) Krempel soll
der Geltungsbereich der IbS um eine
Teilfläche des Flurstücks Nr. 24/2, Gemar-
kung Krempel, Flur 16 (Am Moorland 2)
erweitert werden. Anlass der Satzungsän-
derung ist die Absicht des Grundeigentü-
mers auf dem Flurstück Nr. 24/2 ein Be-
triebsleiterwohnhaus für seinen dort an-
sässigen Gewerbebetrieb zu errichten. 

(2) Über eine Bauvoranfrage war das Vor-
haben bereits im Jahr 2013 mit dem Land-
kreis Cuxhaven erörtert worden. Da der
Genehmigungsfähigkeit des Bauvorha-
bens die Abgrenzung der IbS Krempel je-
doch entgegenstand, hatte der Landkreis -
seinerzeit die Änderung der IbS zwecks
Einbeziehung des Grundstückes in den
Geltungsbereich der IbS empfohlen. Die-
ser Empfehlung entspricht die Stadt
Geestland mit der hier vorliegenden
2. Änderung der IbS Krempel. 

Erweiterungsbereich der 2. Änderung der IbS Krempel



Stadt Geestland Innenbereichsatzung Krempel - 2. Änderung  Seite 5

(4) Eine zur Abrundung in den Geltungs-
bereich ebenfalls einbezogene kleine
Teilfläche (Flurstück Nr. 2/3) im Nordosten
ist bereits Teil eines bestehenden Haus-
gartens und enthält bereits bauliche Ne-
benanlagen. Dort besteht derzeit kein wei-
terer Entwicklungsbedarf. 
(5) Mit der geplanten baulichen Entwick-
lung im Bereich des Flurstückes Nr. 24/2
ist einerseits die Versiegelung von bisher
unversiegeltem Boden zu erwarten und
unvermeidbar, andererseits ist mit der ge-
planten Wohnnutzung auch die Entwick-
lung eines Hausgartens mit entsprechen-
den Bepflanzungen (u.a. Hecken u. Sträu-
cher) zu erwarten.
(6) Die aus den genannten Entwicklungs-
zielen abzuleitenden Eingriffe umfassen
somit im Wesentlichen die Bodenversie-
gelung durch ein Wohnhaus mit Nebenan-
lagen sowie den entsprechenden befesti-
gen Freiflächen. Dagegen kann mit der
Entwicklung des Hausgartens eine ver-
besserte Abschirmung des defizitären
Siedlungsrandes erreicht werden. 
(7) Mit der Entwicklung der im Bestand
bereits erheblich beeinträchtigten Fläche
wird dem Minimierungsgebot entspro-
chen. Mit der Entwicklung neuer Grün-/
Gehölzstrukturen kann das Orts-/Land-
schaftsbild verbessert werden. Da eine
konkrete Planung noch nicht vorliegt,
kann eine präzise Eingriff-Ausgleich-Er-
mittlung nicht erstellt werden. Auch die
Entwicklung von ggf. erforderlichen Kom-
pensationsmaßnahmen ist nicht möglich.
Die genaue Bestimmung und Bewertung
von ggf. erforderlichen Kompensations-
maßnahmen kann daher nur mit dem
Bauantragsverfahren erfolgen. 

3   Auswirkungen der Planung
(1) Nach dem bei Planungsbeginn vorlie-
genden Kenntnisstand soll auf dem
Grundstück ein Wohnhaus mit entspre-
chenden Nebenanlagen errichtet werden.
Konkrete Planunterlagen liegen jedoch
bisher nicht vor. 
(2) Der zu entwickelnde Bereich ist Teil
des Flurstückes Nr. 24/2. Gemäß Land-
schaftsrahmenplan (LRP) 2000 des Land-
kreises Cuxhaven liegt er innerhalb der
Siedlungsfläche (Os) und grenzt lediglich
an artenarmes Intensivgrünland (Gi) mit
Einzelgehölzen und Gehölzgruppen (Hb). 

(3) Innerhalb der eigentlichen Baufläche
befinden sich keinerlei Gehölze und vor
der bereits vorhandenen Bebauung fehlt
eine angemessene Eingrünung gegen-
über der offenen Landschaft. Das Boden-
profil ist bereits deutlich verändert und das
Plangebiet wird bisher zeitweise nur als
Weide oder Lagerplatz genutzt. 

LRP 2000 (Ausschnitt)  Karte 1 - Arten u. Lebensgem.



Auf Grund des § 34 Abs. 4 Nr. 1 und 3 Baugesetzbuch (BauBG) sowie des § 58
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat der Verwaltungs-
ausschuss der Stadt Geestland in seiner Sitzung am 11.06.2018 die Aufstellung
der 2. Änderung der Innenbereichsatzung „Krempel" im vereinfachten Verfahren
beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am 23.06.2018
ortsüblich bekannt gemacht worden.

Geestland, den  ......................       .......................................................................................
(Der Bürgermeister)

Der Entwurf der 2. Änderung der Innenbereichsatzung „Krempel" wurde ausgearbei-
tet von

Planungsbüro Dierk Brockmöller
Städteplaner Architekt
20459 Hamburg  •  Gerstäckerstraße 4

Hamburg, den  ...................... .......................................................................................
(Dipl.-Ing. Dierk Brockmöller)

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Geestland hat in seiner Sitzung am
11.06.2018 dem Entwurf der 2. Änderung der Innenbereichsatzung „Krempel" sowie
der Begründung zugestimmt und die öffentliche Auslegung gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2
i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung
wurden am 23.06.2018 ortsüblich bekannt gemacht.
Der Entwurf der 2. Änderung der Innenbereichsatzung „Krempel" und die Begründung
haben vom 02.07.2018 bis 02.08.2018 gemäß § 34 Abs. 4 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2, 2.
Halbsatz BauGB öffentlich ausgelegen.

Geestland, den  .....................       .......................................................................................
(Der Bürgermeister)

Aufstellungsbeschluss

Planverfasser

Öffentliche Auslegung  /  Vereinfachtes Verfahren
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Verfahrensvermerke



Der Rat der Stadt Geestland hat nach Prüfung der eingegangenen Stellungnahmen
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  in  seiner  Sitzung  am ...................  die 2. Änderung der
Innenbereichsatzung „Krempel" sowie die Begründung gemäß § 34 Abs. 4 BauGB
beschlossen.

Geestland, den  .....................       .......................................................................................
(Der Bürgermeister)

Die 2. Änderung der Innenbereichsatzung „Krempel" ist gemäß § 34 Abs. 4 i.V.m.
§ 10 Abs. 3  BauGB am .................. ortsüblich bekannt gemacht und damit rechts-
verbindlich geworden.

Geestland, den .........................        .......................................................................................
(Der Bürgermeister)

Innerhalb eines Jahres nach In-Kraft-Treten der 2. Änderung der
Innenbereichsatzung „Krempel", ist die Verletzung von Vorschriften beim Zustande-
kommen der Innenbereichsatzung und der Begründung nicht geltend gemacht wor-
den.

Geestland, den .........................        .......................................................................................
(Der Bürgermeister)

Satzungsbeschluss

Bekanntmachung

Verletzung von Vorschriften
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